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Gehaltsvorschuss 
Es gibt ihn immer noch, den Gehaltsvorschuss. Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

können ihn beantragen, wenn besondere Gründe vorliegen. 

 

Gründe sind: 

• Wohnungswechsel aus zwingendem Anlass  

• Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen durch schwerbehinderte Kolleginnen und 

Kollegen, die für den Weg zur Schule auf ein Fahrzeug angewiesen sind  

• Aussteuer oder Ausstattung der eigenen Kinder (auch Adoptiv-, Pflege oder 

Stiefkinder) bei deren Heirat oder erstmaliger Begründung eines eigenen 

Hausstandes  

• Möbel- oder Hausratbeschaffung aus Anlass der Eheschließung, der erstmaligen 

Begründung eines eigenen Hausstandes oder der Ehescheidung  

• Ersatzbeschaffung bei Verlust von Möbeln, Hausrat und Bekleidung in Fällen, für 

die ein Versicherungsschutz nicht besteht  

• Schwere Erkrankung und Bestattung von bedürftigen, beihilferechtlich nicht 

berücksichtigungsfähigen Familienangehörigen  

  

Der Vorschuss darf das Dreifache der monatlichen Bezüge - höchstens jedoch 2560 € - 

nicht übersteigen, wird nicht verzinst und ist in höchstens zwanzig gleichen 

Monatsraten zu tilgen. Die Rückzahlung beginnt direkt nach der Auszahlung. Der 

Antrag sollte binnen sechs Monaten nach Entstehen der Aufwendungen bei der 

Bezirksregierung gestellt werden. Antragsformular unter www.pr-hauptschule.de 

 

 

Mehrarbeit während der Altersteilzeit 
Während der Altersteilzeit gilt man auch dann als Teilzeitbeschäftigter, wenn man im 

Blockmodell mit voller Stundenzahl eingesetzt wird. Sollte also Mehrarbeit anfallen, 

gelten die besonderen Schutzrechte für Teilzeitbeschäftigte: das heißt Bezahlung von 

teilzeitbeschäftigte Beamten und Angestellte bei Mehrarbeit immer von der ersten 

Stunde an bis zum Erreichen der Vollbeschäftigung. Anders als bei Vollbeschäftigten 

wird jede Mehrarbeitsstunde bezahlt, dabei besteht ein Anspruch auf anteilige 

Besoldung. 

Eine Verrechnung mit Ausfallstunden an anderer Stelle darf nicht erfolgen. 

 

Einzelheiten zur Mehrarbeit habe wir in einem Merkzettel „Mehrarbeit“ 

zusammengefasst, den Sie auf unserer Seite http://www.pr-hauptschule.de finden. 
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